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Der Akademische Senat der Interna�onalen Psychoanaly�schen Universität Berlin (IPU) hat am 02.02.2024 
die folgende Satzung zur Sicherung guter wissenscha�licher Praxis beschlossen und setzt damit die „Leit-
linien zur Sicherung guter wissenscha�licher Praxis“ (Kodex) der Deutschen Forschungsgemeinscha� um. 
Die Satzung trit zum 15.02.2024 in Kra�. 

1 Präambel 
Die IPU verpflichtet sich zur Freiheit von Forschung und Lehre gemäß Ar�kel 5 des Grundgesetzes. Vorran-
giges Anliegen dieser Satzung ist es, das Bewusstsein für die Grundregeln wissenscha�licher Praxis zu 
schärfen, lebendig zu halten und sie den Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�lern von Beginn des wis-
senscha�lichen Arbeitens an als selbstverständliche Bedingungen zu vermiteln. 

Zu den Regeln guter wissenscha�licher Praxis gehört es insbesondere, lege ar�s zu arbeiten, strikte Ehr-
lichkeit im Hinblick auf die eigenen und die Beiträge Driter zu wahren, alle Ergebnisse überprü�ar zu 
halten und konsequent kri�sch zu reflek�eren sowie einen an Kriterien von Wissenscha�lichkeit und 
Wahrheit orien�erten Diskurs in der akademischen Gemeinscha� zu befördern. 

Mit dieser Satzung soll verdeutlicht werden, dass die IPU wissenscha�liches Fehlverhalten nicht duldet, 
da es grundlegend den Prozess des Erkenntnisgewinns untergräbt, damit auch das Vertrauen der Öffent-
lichkeit in die Wissenscha� sowie das Vertrauen der wissenscha�lich Tä�gen untereinander stört. 

 

Die Satzung zur Sicherung guter wissenscha�licher Praxis wird den Beschä�igten der IPU bekannt gegeben 
und ist für alle verbindlich1. 

2 Ins�tu�onelle Vorgaben zur Sicherung guter wissenscha�licher 
Praxis an der IPU 

2.1 Organisa�onsverantwortung der Universitätsleitung 
(1) Neben Maßnahmen zur Feststellung und Ahndung wissenscha�lichen Fehlverhaltens sind geeignete 

Maßnahmen zu treffen oder auszubauen, die wissenscha�liches Fehlverhalten gar nicht erst entstehen 
lassen. Der IPU als Stäte von Forschung, Lehre und Förderung der wissenscha�lichen Karriereentwick-
lung kommt hierbei eine hohe ins�tu�onelle Verantwortung zu. 

(2) Die Universitätsleitung scha� die Rahmenbedingungen für erfolgreiches wissenscha�liches Arbeiten. 
Zu den Rahmenbedingungen gehören klare und schri�lich festgelegte Verfahren und Grundsätze u. a. 
für die Personalauswahl und -entwicklung sowie für die Förderung der Wissenscha�lerinnen und Wis-
senscha�ler in der frühen Berufsphase (vgl. Nachwuchsförderkonzept der IPU). Die Verpflichtung zur 
Einhaltung der Regeln guter wissenscha�licher Praxis ist Teil jeder Neueinstellung von wissenscha�li-
chem Personal. Im Rahmen der Personalauswahl und der Personalentwicklung werden die Gleichstel-

                                                      
1 Die Satzung orien�ert sich teilweise textnah an der „Satzung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 
am Main zur Sicherung guter wissenscha�licher Praxis“, beschlossen vom Senat der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main am 25. Januar 2023.  
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lung der Geschlechter und die Vielfäl�gkeit berücksich�gt (vgl. Gender Equality Plan der IPU). Die ent-
sprechenden Prozesse sind transparent zu gestalten, nicht-wissentliche sowie auch unbewusste Ein-
flüsse sollen reflek�ert und thema�siert werden, um ihnen entgegenwirken zu können. Die Universi-
tätsleitung wirkt zudem durch geeignete organisatorische Maßnahmen möglichem Machtmissbrauch 
und der Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen entgegen. 

(3) Die Universitätsleitung zeichnet verantwortlich für die Rahmenbedingungen zur Einhaltung und Ver-
mitlung guter wissenscha�licher Praxis. Die Universitätsleitung scha� die notwendigen Voraussetzun-
gen dafür, dass die Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�ler rechtliche und ethische Standards ein-
halten können. 

(4) Die ins�tu�onelle Organisa�onsstruktur der IPU gewährleistet, dass in Abhängigkeit von der Größe der 
einzelnen wissenscha�lichen Arbeitseinheiten die Aufgaben der Leitung, Aufsicht, Qualitätssicherung 
und Konfliktregelung eindeu�g zugewiesen sind und den jeweiligen Mitgliedern gegenüber geeignet 
kommuniziert werden. 

(5) Die IPU bietet allen Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�lern eine angemessene Lau�ahnunterstüt-
zung. Für die Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�ler in der frühen Berufsphase wurden geeignete 
Betreuungsstrukturen und -konzepte etabliert und werden bedarfsgerecht weiterentwickelt. Es wer-
den eine umfassende Beratung für die akademische Lau�ahn und weitere Karrierewege sowie Weiter-
bildungsmöglichkeiten und Mentoring für das wissenscha�liche Personal sowie das Verwaltungs- und 
Servicepersonal angeboten. 

2.2 Verantwortung der Leitung von Arbeitseinheiten 
(1) Die Leiterinnen und Leiter von wissenscha�lichen Arbeitseinheiten tragen die Verantwortung für die 

gesamte Einheit, insbesondere für eine angemessene Organisa�on, die sichert, dass die Aufgaben und 
Rollen der Leitung, wissenscha�liche Begleitung und Kompetenzvermitlung, Aufsicht, Konfliktregelung 
und Qualitätssicherung eindeu�g zugewiesen sind, so dass diese tatsächlich angemessen wahrgenom-
men werden können. Nur so kann die Gruppe als Ganzes ihre Aufgaben erfüllen. 

(2) Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�ler sowie Verwaltungs- und Servicepersonal genießen ein der 
Karrierestufe angemessenes Verhältnis von Unterstützung und Eigenverantwortung. Ihnen kommt ein 
adäquater Status mit entsprechenden Mitwirkungsrechten zu. 

(3) Wer eine wissenscha�liche Arbeitseinheit leitet, trägt die Verantwortung dafür, dass die Begleitung 
bzw. Betreuung für alle wissenscha�lichen Arbeitenden in diesem Bereich gesichert ist. Machtmiss-
brauch und dem Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen wird durch geeignete organisatorische 
Maßnahmen auf der Ebene der einzelnen wissenscha�lichen Arbeitseinheit entgegengewirkt. 

(4) Die Leiter bzw. Leiterinnen einer wissenscha�lichen Arbeitseinheit haben sich im Sinne dieser Satzung 
vorbildlich zu verhalten. Studierende sowie Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen sollen schon ab 
der frühen Berufsphase frühzei�g lernen, auch selbst im Interesse ihrer eigenen Zukun�splanung 
wachsam gegenüber möglichem Fehlverhalten in ihrem Umfeld zu sein. 

2.3 Leistungsdimensionen und Bewertungskriterien 
(1) Originalität und Qualität haben als Leistungs- und Bewertungskriterien für Prüfungen, für die Verlei-

hung akademischer Grade, für Berufungen, Einstellungen, Beförderungen und Mitelvergaben Vorrang 
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vor Quan�tät. An diesem Grundsatz orien�ert sich die IPU auch bei der Ausgestaltung von Evalua�ons-
verfahren. 

(2) Zusätzlich zur wissenscha�lichen Leistung sollen bei Persönlichkeitsbeurteilungen und Arbeitszeugnis-
sen auch weitere Leistungsdimensionen einfließen, z. B. das Engagement in der Lehre, der akademi-
schen Selbstverwaltung, der Öffentlichkeitsarbeit oder des Wissenstransfers. Ebenso gewürdigt wer-
den Beiträge im gesamtgesellscha�lichen Interesse sowie Erkenntnisoffenheit und Risikobereitscha�. 

(3) Persönliche, familien- oder gesundheitsbedingte Ausfallzeiten oder dadurch verlängerte Ausbildungs- 
oder Qualifika�onszeiten, alterna�ve Karrierewege oder vergleichbare Umstände werden angemessen 
berücksich�gt. Soweit freiwillig angegeben, werden – neben allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsät-
zen – auch individuelle bzw. soziale Besonderheiten in Lebensläufen in die Urteilsbildung einbezogen. 

3 Grundsätzliche Regeln des wissenscha�lichen Arbeitens 

3.1 Die Leitprinzipien wissenscha�licher Arbeit 
Über die Beachtung gesetzlicher Regeln auf na�onaler, europäischer und interna�onaler Ebene hinaus 
gelten als allgemeine Prinzipien wissenscha�licher Arbeit an der IPU insbesondere die folgenden Regelun-
gen:  

3.1.1 Allgemeine Regeln für die wissenscha�liche Praxis: 
(1) disziplinspezifische Regeln für die Gewinnung, Auswahl, Bearbeitung und Dokumenta�on von Daten 

sind genau zu beachten; 

(2) Primärdaten einschließlich Daten, die die Forschungsergebnisse nicht stützen, sind zuverlässig für zehn 
Jahre zu sichern und aufzubewahren; die angewandten Verfahren, Methoden-, Auswertungs- und Ana-
lyseschrite, Zita�onen und alle wich�gen Ergebnisse werden eindeu�g und nachvollziehbar dokumen-
�ert; 

(3) die Regel des systema�schen Skep�zismus ist einzuhalten: Dies bedeutet Offenheit für einen erkennt-
niskri�schen Zweifel auch an den eigenen Forschungsergebnissen bzw. an den Forschungsergebnissen 
der eigenen Gruppe. Demgemäß orien�ert sich der Forschungsprozess an den Gütekriterien des ent-
sprechenden Fachgebiets (z. B. Reliabilität, Validität, Objek�vität sowie Reflexion von Subjek�vität); 

(4) s�llschweigende axioma�sche Annahmen müssen explizit gemacht werden; eigene Interessen oder 
moralisch mo�viertes Wunschdenken sind zu kontrollieren; die systema�sche Aufmerksamkeit für 
mögliche Fehlinterpreta�onen infolge einer methodisch beschränkten Erfassbarkeit des Forschungsge-
genstandes muss aufrechterhalten werden (Übergeneralisierung). 

3.1.2 Allgemeine Regeln der Kollegialität und Koopera�on: 
(1) andere Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen dürfen in ihrer wissenscha�lichen Arbeit nicht be-

hindert werden; 

(2) die wissenscha�liche Qualifika�on von Wissenscha�lern und Wissenscha�lerinnen in der frühen Be-
rufsphase ist zu fördern. 
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3.1.3 Allgemeine Regeln für die Veröffentlichung von Ergebnissen: 
(1) Forschungsergebnisse müssen prinzipiell und stets auf wissenscha�sadäquate Weise und unter Berück-

sich�gung interna�onaler disziplinärer Standards veröffentlicht werden (Prinzip der Öffentlichkeit der 
Forschung); 

(2) mit öffentlichen Miteln erzielte Forschungsergebnisse sollten in der Regel frei verfügbar gemacht wer-
den, auch unter Berücksich�gung von Open-Access-Publika�onsmöglichkeiten und geltenden Daten-
schutzrichtlinien; 

(3) publizierte Irrtümer sind einzuräumen und in angemessener Weise zu berich�gen; 

(4) die verwendete Literatur ist fair und ausgewogen auszuwerten und zu benennen; 

(5) Beiträge von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sind nach den Grundsätzen der Redlichkeit anzuerken-
nen. 

3.1.4 Allgemeine Regeln für sachgerechte Begutachtungen: 
(1) Redliches Verhalten ist die Grundlage der Legi�mität jedes Urteilsbildungsprozesses. Die wissenscha�-

lichen Beiträge von Kolleginnen und Kollegen sind sorgfäl�g, uneigennützig und unvoreingenommen 
zu begutachten; 

(2) strikte Vertraulichkeit ist zu wahren; die Weitergabe von fremden Inhalten, zu denen Gutachtende oder 
Gremienmitglieder Zugang erhalten, an Drite wie auch die eigene Nutzung dieser Inhalte ist auszu-
schließen; 

(3) Begutachtungen sind in angemessenem zeitlichen Rahmen zu erstellen und nicht zu verzögern; 

(4) Gefälligkeitsgutachten dürfen nicht erstellt werden; 

(5) alle Tatsachen, die Befangenheit begründen könnten, sind offenzulegen; 

(6) die vorgenannten Verpflichtungen gelten auch für Mitglieder in wissenscha�lichen Beratungs- und Ent-
scheidungsgremien.  

3.2 Wissenscha�liches Berufsethos 
(1) Die Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen der IPU verwirklichen die grundlegenden Werte und 

Normen wissenscha�lichen Arbeitens in ihrem Handeln und stehen für diese ein. Die Vermitlung der 
Grundlagen guten wissenscha�lichen Arbeitens beginnt frühestmöglich in der akademischen Lehre 
und wissenscha�lichen Ausbildung, sie ist fester Bestandteil der Lehre in allen IPU-Studiengängen so-
wie den Graduiertenprogrammen. Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen aller Karriereebenen ak-
tualisieren regelmäßig ihren Wissensstand zu den Standards guter wissenscha�licher Praxis. 

(2) Die Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen der IPU unterstützen sich in allen Karrierephasen ge-
gensei�g im kon�nuierlichen Lern- und Weiterbildungsprozess und stehen in einem regelmäßigen Aus-
tausch. 
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3.3 Forschungsdesign 
(1) Die Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen der IPU berücksich�gen bei der Planung eines Vorha-

bens umfassend den aktuellen Forschungsstand. Die Iden�fika�on relevanter und geeigneter For-
schungsfragen setzt sorgfäl�ge Recherchen nach bereits öffentlich zugänglich gemachten Forschungs-
leistungen voraus. 

(2) Methoden zur Vermeidung tendenziöser (auch unbewusster) Verzerrungen bei der Interpreta�on von 
Befunden, zum Beispiel Verblindung von Versuchsreihen oder Präregistrierung einer Studie, sind, so-
weit möglich, anzuwenden. Die Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen prüfen, ob und, wenn ja, 
inwiefern Geschlecht und Vielfäl�gkeit für das Forschungsvorhaben (mit Blick auf die Methoden, das 
Arbeitsprogramm, die Ziele etc.) bedeutsam sein können. Bei der Interpreta�on von Befunden werden 
die jeweiligen Rahmenbedingungen berücksich�gt. 

3.4 Methoden und Standards 
(1) Zur Beantwortung von Forschungsfragen wenden die Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen der 

IPU wissenscha�lich fundierte und nachvollziehbare Methoden an. Sofern erforderlich, werden die für 
die Anwendung einer Methode notwendigen spezifischen Kompetenzen, gegebenenfalls über entspre-
chende Koopera�onen, abgedeckt. 

(2) Bei der Entwicklung und Anwendung neuer Methoden legen die Wissenscha�ler und Wissenscha�le-
rinnen der IPU besonderen Wert auf die Qualitätssicherung und Etablierung bzw. Berücksich�gung ent-
sprechender Standards. 

(3) Bei pa�entenbezogenen klinischen Studien kommen interna�onale Standards zur Guten Klinischen 
Praxis zur Anwendung (vgl. ICH-GCP).  

3.5 Akteure, Verantwortlichkeiten und Rollen 
(1) Die funk�onalen bzw. arbeitsteiligen Rollen und die Verantwortlichkeiten der an einem Forschungsvor-

haben beteiligten Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen sowie des Verwaltungs- und Serviceper-
sonals müssen zu jedem Zeitpunkt eines Forschungsvorhabens klar sein. 

(2) Die Beteiligten eines Forschungsvorhabens stehen in einem regelmäßigen Austausch. Sie legen ihre 
Rollen und Verantwortlichkeiten in geeigneter Weise fest und passen diese, sofern erforderlich, an. 
Eine Anpassung ist insbesondere dann angezeigt, wenn sich der Arbeitsschwerpunkt von Beteiligten 
des Forschungsvorhabens verändert. 

3.6 Phasenübergreifende Qualitätssicherung 
(1) Die Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen der IPU führen jeden Teilschrit im Forschungsprozess 

lege ar�s durch und gewährleisten eine kon�nuierliche, forschungsbegleitende Qualitätssicherung. 
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 

• die Einhaltung fachspezifischer Standards und etablierter Methoden, 

• die Erhebung, Dokumenta�on, Prozessierung und Analyse von Forschungsdaten, 

• die Auswahl und Nutzung von Forschungsso�ware sowie deren Entwicklung und Programmierung. 
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(2) Wenn wissenscha�liche Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht werden, sind stets auch die ange-
wandten Mechanismen der Qualitätssicherung darzulegen. Dies gilt insbesondere, wenn neue Metho-
den entwickelt werden. 

(3) Für den Fall, dass im Nachgang zu einer Veröffentlichung Uns�mmigkeiten oder Fehler auffallen, sind 
diese zu berich�gen. Sofern die Uns�mmigkeiten oder Fehler Anlass für die Zurücknahme einer Publi-
ka�on bilden, werden die Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen der IPU bei dem entsprechenden 
Verlag oder dem Infrastrukturanbieter etc. schnellstmöglich darauf hinwirken, dass die Korrektur bzw. 
die Zurücknahme erfolgt und entsprechend kenntlich gemacht wird. 

(4) Die Herkun� von im Forschungsprozess verwendeten Daten, Organismen, Materialien und So�ware 
wird kenntlich gemacht und die Nachnutzung belegt; die Originalquellen werden zi�ert. Art und Um-
fang von im Forschungsprozess entstandenen Forschungsdaten werden beschrieben. Der Umgang mit 
ihnen sollte entsprechend den Vorgaben im betroffenen Fach gestaltet werden. Der Quellcode von öf-
fentlich zugänglicher So�ware muss persistent, zi�erbar und dokumen�ert sein. 

(5) Dass Ergebnisse bzw. Erkenntnisse durch andere Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen repliziert 
bzw. bestä�gt werden können, ist – abhängig von den betroffenen Fachgebieten – essenzieller Bestand-
teil der Qualitätssicherung. 

3.7 Wissenscha�liche Veröffentlichungen 
(1) Grundsätzlich bringen die Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen der IPU alle Ergebnisse in den 

wissenscha�lichen Diskurs ein. Im Einzelfall kann es Gründe geben, von einem öffentlichen Zugänglich-
machen (im engeren Sinne in Form von Publika�onen, aber auch im weiteren Sinne über andere Kom-
munika�onswege) der Ergebnisse abzusehen; dabei darf die Entscheidung nicht von Driten abhängen. 
Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen entscheiden in eigener Verantwortung – unter Berücksich-
�gung der Gepflogenheiten des betroffenen Fachgebiets – , ob, wie und wo sie ihre Ergebnisse öffent-
lich zugänglich machen. 

(2) Veröffentlichungen sind das wich�gste Medium für die Vermitlung von Forschungsergebnissen an die 
wissenscha�liche und die allgemeine Öffentlichkeit. Damit geben Autorinnen und Autoren Ergebnisse 
bekannt, für deren wissenscha�liche Zuverlässigkeit sie Verantwortung übernehmen. Dies umfasst die 
vollständige und nachvollziehbare Beschreibung der erzielten Ergebnisse und die dazu angewendeten 
Methoden sowie der vollständige und korrekte Nachweis der eigenen und fremden Vorarbeiten. Hierzu 
gehört auch, soweit dies möglich und zumutbar ist, die den Ergebnissen zugrundeliegenden For-
schungsdaten, Materialien und Informa�onen, die angewandten Methoden sowie die eingesetzte So�-
ware den FAIR-Prinzipien („Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable“) folgend in anerkannten Ar-
chiven und Repositorien verfügbar zu machen und die Arbeitsabläufe umfänglich darzulegen. Publika-
�onen sollen alle für die Fragestellung erhobenen Befunde umfassen, unangemessen kleinteilige Pub-
lika�onen sind zu vermeiden. Selbst programmierte So�ware sollte unter Angabe des Quellcodes öf-
fentlich zugänglich gemacht und mit einer angemessenen Lizenz versehen werden. 

(3) Bereits zuvor veröffentlichte Ergebnisse dürfen in der Regel nur insoweit wiederholt werden, als es für 
das Verständnis eines Zusammenhangs notwendig erscheint. Befunde, welche die vorgelegten Ergeb-
nisse stützen oder sie in Frage stellen, sind gleichermaßen mitzuteilen. Beim Publizieren wird dem Ge-
danken „Qualität vor Quan�tät“ Rechnung getragen. 
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3.8 Autorscha� 
(1) Sind an einer Forschungsarbeit bzw. an der darauf au�auenden wissenscha�lichen Text-, Daten oder 

So�warepublika�on mehrere Urheberinnen oder Urheber beteiligt, so kann als Mitautor bzw. Mitau-
torin nur genannt werden, wer zur Konzep�on der Studien oder Experimente, oder zur Erarbeitung, 
Analyse und Interpreta�on der Daten und Quellen (ggfs. einschließlich So�ware) oder zur Formulie-
rung des Manuskripts selbst einen genuinen, nachvollziehbaren Beitrag geleistet und seiner Veröffent-
lichung in der finalen Fassung zuges�mmt hat. Ohne hinreichende sachliche Begründung darf eine er-
forderliche Zus�mmung zu einer Publika�on von Ergebnissen nicht verweigert werden. Die Verweige-
rung der Zus�mmung muss mit einer nachprü�aren Kri�k an Daten, Methoden oder Ergebnissen oder 
der wissenscha�lichen Güte des Publika�onsorgans begründet werden. Im Falle mehrerer Mitautoren 
bzw. Mitautorinnen bedarf die Entscheidung über das Publika�onsorgan der Zus�mmung aller. Die Prü-
fung der Autorscha� erfolgt in jedem Einzelfall gesondert und hängt von dem betroffenen Fachgebiet 
ab. 

(2) Autorenscha� von Originalarbeiten kann nur von Menschen ausgeübt werden. Nur Menschen können 
die Verantwortung für Integrität, Originalität und Genauigkeit der Forschungsarbeit übernehmen. 
Diese Übernahme von Verantwortung ist wiederum die Grundvoraussetzung einer Autorenscha�. 
Wenn Künstliche Intelligenz oder andere Technologien bei der Erstellung eines Manuskripts assis�ert 
haben, muss hierauf an geeigneter Stelle verwiesen werden. 

(3) Für die Veröffentlichung von Originalarbeiten haben sich in den letzten Jahren in der Wissenscha�sge-
meinscha�, insbesondere in vielen experimentellen Fächern, Konven�onen etabliert, die es auch Au-
ßenstehenden erlauben, die Beiträge der Koautoren bzw. -autorinnen anhand ihrer Platzierung in der 
Autorenzeile abzuschätzen. Damit dient die Autorenzeile auch der korrekten Außenwahrnehmung und 
nicht nur der gerechten Anerkennung der durch Mitarbeit erworbenen Ansprüche von Koautoren bzw. 
-autorinnen. Die Wissenscha�ler und Wissenscha�lerinnen der IPU verständigen sich darauf, wer als 
Autor bzw. Autorin der Forschungsergebnisse genannt werden soll. Diese Verständigung, auch über die 
Reihenfolge der Autoren und Autorinnen, erfolgt rechtzei�g, in der Regel spätestens dann, wenn das 
Manuskript ausformuliert wird. Sie erfolgt anhand nachvollziehbarer Kriterien und unter Berücksich�-
gung der Konven�onen des jeweiligen Fachgebiets. 

(4) Die Leitung der Organisa�onseinheit, in welcher die Publika�on entstanden ist, oder eine Vorgesetzten-
funk�on reicht für sich allein nicht aus, um eine Autorenscha� zu begründen. Die Autorinnen und Au-
toren tragen die Verantwortung für den Inhalt stets gemeinsam, es sei denn, dies wird explizit anders 
ausgewiesen; eine sogenannte „Ehrenautorscha�“ ist unzulässig. Unterstützung durch Drite kann in 
einer Danksagung anerkannt werden. 

(5) Autoren und Autorinnen achten darauf und wirken, soweit möglich, darauf hin, dass ihre Forschungs-
beiträge von Verlagen bzw. Infrastrukturanbietern so gekennzeichnet werden, dass sie von den Nutze-
rinnen und Nutzern korrekt zi�ert werden können. 

3.9 Publika�onsorgan 
Autoren und Autorinnen wählen das Publikationsorgan – unter Berücksichtigung seiner Qualität und 
Sichtbarkeit im jeweiligen Diskursfeld – sorgfältig aus. Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlerinnen, die die 
Funktion von Herausgebern bzw. Herausgeberinnen übernehmen, prüfen ebenfalls sorgfältig, für welche 
Publikationsorgane sie diese Aufgabe übernehmen. Ein neues oder unbekanntes Publikationsorgan ist auf 
seine Seriosität hin zu befragen. Wenn es sich um eine Open-Access-Zeitschrift handelt, ist z. B. zu prüfen, 
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ob sie im Directory of Open Access Journals (https://doaj.org) verzeichnet ist, in der ausschließlich quali-
tätsgeprüfte Titel von vertrauenswürdigen Verlagen zu finden sind. Ebenso kann es hilfreich sein, sich zu 
vergewissern, ob der Verlag der Open Access Scholarly Publishers’ Association (https://oaspa.org) ange-
hört. Im Quality Open Access Market (https://www.qoam.eu/journals) wird die Qualität einzelner Zeit-
schriften von Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlerinnen selbst bewertet. Hier sind Informationen über 
Herausgeber, das Peer-Review-Verfahren, die Geschäftspolitik, die Workflows und eigene Erfahrungen 
eingetragen. Bestehen Zweifel an der Seriosität eines Publikationsorgans, können überdies Blacklists wie 
z. B. "Beall's List of Potential Predatory Journals and Publishers" (https://beallslist.net) eingesehen wer-
den, und auch Websites wie Cabell's Scholarly Analytics (https://cabells.com) bieten entsprechende An-
haltspunkte. 
Ein wesentliches Kriterium bei der Auswahlentscheidung besteht immer darin, ob das Publika�onsorgan 
eigene Richtlinien zur guten wissenscha�lichen Praxis etabliert hat. Die wissenscha�liche Qualität eines 
Beitrages hängt indes nicht von dem Publika�onsorgan ab, in dem er öffentlich zugänglich gemacht wurde. 
Als Publika�onsorgane kommen neben Büchern und Fachzeitschri�en u. a. auch Fachrepositorien, Daten- 
und So�warerepositorien und Blogs in Betracht. 

3.10 Sicherung und Au�ewahrung von Forschungsdaten 
(1) Forschungsdaten als Grundlagen für Veröffentlichungen müssen auf haltbaren und gesicherten Trägern 

in der Regel für mindestens zehn Jahre zugänglich und nachvollziehbar in der Einrichtung, wo sie ent-
standen sind, oder in standortübergreifenden Repositorien au�ewahrt werden, sofern dies möglich 
ist. Die Au�ewahrungsfrist beginnt mit dem Datum der Herstellung des öffentlichen Zugangs. Es muss 
sichergestellt werden, dass die Daten zumindest für diesen Zeitraum lesbar verfügbar bleiben. Eine 
Verkürzung der Au�ewahrungsfristen oder ein gänzlicher Verzicht darauf ist in begründeten Ausnah-
mefällen möglich, muss aber dokumen�ert und nachvollziehbar begründet werden. Für berech�gt In-
teressierte, insbesondere die Mitglieder der Kommission zum Umgang mit wissenscha�lichem Fehl-
verhalten und den Ombudspersonen zum Umgang mit wissenscha�lichem Fehlverhalten, muss der 
Zugang zu den Daten gewährleistet sein. Hierdurch sind eine hinreichend vollständige Protokollierung 
und die Au�ewahrung der Protokolle für mindestens zehn Jahre notwendig, um auf die Aufzeichnun-
gen zurückgreifen zu können, wenn veröffentlichte Resultate von anderen angezweifelt werden. Zudem 
sind Dokumenta�onen und Forschungsergebnisse bestmöglich gegen Manipula�onen zu schützen. Bei 
der Entwicklung von Forschungsso�ware ist der Quellcode zu dokumen�eren.  

(2) Alle bekannten relevanten Informa�onen für das Zustandekommen eines Forschungsergebnisses sind 
so nachvollziehbar zu dokumen�eren wie es im betroffenen Fachgebiet erforderlich und angemessen 
ist, um das Forschungsergebnis überprüfen und bewerten zu können. Die Beschreibung der Grundlagen 
erfolgt zur Ermöglichung einer Replik. Für den Fall, dass die Dokumenta�on von Forschungsergebnissen 
den entsprechenden (fachlichen) Vorgaben nicht gerecht werden kann, sind die gegebenen Einschrän-
kungen wie auch die Gründe nachvollziehbar darzulegen. 

(3) Die IPU unterstützt ihre Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�ler hierbei, soweit entsprechende zent-
rale Sicherungsverfahren bereitgestellt werden können. Zentrale Sicherungsverfahren der IPU sind, so-
weit sinnvoll, zu nutzen. 

3.11 Datenschutz 
Grundsätzlich ist die Anonymisierung personenbezogener Daten sicherzustellen. In den Fällen, in denen 
personenbezogene Daten von Probanden bzw. Probandinnen zum Forschungsgegenstand gehören, sind 

https://doaj.org/
https://oaspa.org/
https://www.qoam.eu/journals
https://beallslist.net/
https://cabells.com/
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die forschungsspezifischen Regeln des Berliner Informa�onsfreiheitsgesetzes (IFG) und des Berliner Da-
tenschutzgesetzes (BlnDSG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der Europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

3.12 Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen; Nutzungsrechte 
(1) Die Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�ler der IPU berücksich�gen alle Rechte und Pflichten, die 

an die Nutzung von Forschungsergebnissen geknüp� sind, insbesondere solche, die aus gesetzlichen 
Vorgaben, aber auch aus Verträgen mit Driten resul�eren. Sie holen, sofern erforderlich, Genehmigun-
gen und Ethikvoten ein und legen diese den zuständigen Stellen vor. Im Hinblick auf Forschungsvorha-
ben soll eine gründliche Abschätzung der Forschungsfolgen sowie die Beurteilung der jeweiligen ethi-
schen Aspekte erfolgen. Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen eines Forschungsvorhabens zählen 
auch dokumen�erte Vereinbarungen über die Nutzungsrechte an aus ihm hervorgehenden For-
schungsdaten und Forschungsergebnissen. 

(2) Die Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�ler der IPU machen sich die Gefahr des Missbrauchs von 
Forschungsergebnissen kon�nuierlich bewusst. Ihre Verantwortung beschränkt sich dabei nicht auf die 
Einhaltung rechtlicher Vorgaben, sondern umfasst auch die Verpflichtung, ihr Wissen, ihre Erfahrung 
und ihre Fähigkeiten so einzusetzen, dass Risiken erkannt, abgeschätzt und bewertet werden können. 
Dabei berücksich�gen sie insbesondere die mit sicherheitsrelevanter Forschung (dual use) verbunde-
nen Aspekte. 

(3) Die Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�ler der IPU treffen, sofern möglich und zumutbar, zu einem 
frühestmöglichen Zeitpunkt im Forschungsvorhaben dokumen�erte Vereinbarungen über die Nut-
zungsrechte an den Forschungsergebnissen und Forschungsdaten. Die Nutzung steht in erster Linie den 
Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�lern zu, die sie erhoben haben. Im Rahmen eines laufenden 
Forschungsprojekts entscheiden die Nutzungsberech�gten (insbesondere nach Maßgabe datenschutz-
rechtlicher Bes�mmungen), ob Drite Zugang zu den Daten erhalten sollen. 

(4) Vor dem Hintergrund ihrer Verantwortung für die Regelkonformität des Handelns ihrer Mitglieder be-
fördert die IPU diese Konformität durch geeignete Organisa�onsstrukturen wie die Ethikkommission. 
Die Ethikkommission der IPU hat verbindliche Grundsätze für Forschungsethik und Verfahren für die 
entsprechende norma�ve Beurteilung von Forschungsvorhaben entwickelt, die bei der ethischen Be-
urteilung von Forschungsprojekten angewendet werden. 

3.13 Interessenkonflikte zwischen Wissenscha� und externen Au�raggebern privater und öf-
fentlicher Art 

(1) Im Rahmen von Koopera�onen mit Wirtscha�sunternehmen gibt es viele Konfliktbereiche, die häufig 
auf die Kollision wissenscha�licher Standards mit poli�schen, wirtscha�lichen oder finanziellen Inte-
ressen zurückzuführen sind. So kann es beispielsweise zu Konflikten über die Vertraulichkeit unveröf-
fentlichter Daten kommen. Nebentä�gkeiten als Gutachter bzw. Gutachterin oder Berater bzw. Berate-
rin können ebenfalls zu Konflikten führen; insbesondere dann, wenn ein bes�mmtes Ergebnis von dem 
Au�raggeber bzw. der Au�raggeberin gewünscht wird, aber auf der Basis der objek�v vorhandenen 
Datenlage nicht erreicht werden kann. Die Mitgliedscha� in Aufsichtsräten oder Ak�enbesitz an Unter-
nehmen, die im eigenen Forschungsfeld tä�g sind, können ebenso zu erheblichen Interessenkonflikten 
führen. 
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(2) Wirtscha�liche Gesichtspunkte dürfen nicht den Vorrang vor Wissenscha�lichkeit und Wissenscha�s-
freiheit gewinnen. Gerät der wissenscha�liche Erkenntnisgewinn in einen Konflikt mit wirtscha�licher 
Priorität, wird an der IPU dem wissenscha�lichen Erkenntnisgewinn Vorrang eingeräumt, auch wenn 
dabei wirtscha�liche Vorteile möglicherweise verloren gehen. Allein aus wirtscha�lichen Gründen und 
ohne die Perspek�ve, neue wissenscha�liche Erkenntnisse zu gewinnen, geht keine der Forschung zu-
geordnete Organisa�onseinheit der IPU eine Bindung mit externen Au�raggebern privater oder öffent-
licher Art ein 

(3) Zur Vorbeugung von Interessenkonflikten müssen alle an einem Forschungsprojekt beteiligten Perso-
nen ihre finanziellen und sons�gen Interessen und Bindungen gegenüber ihren Vorgesetzten bzw. ver-
antwortlichen Instanzen offenlegen, soweit sie mit ihrer Forschungstä�gkeit in Konflikt treten könnten. 
Zudem ist auf eine strikte personelle Trennung von Leitungsverantwortung in der gegebenen Organi-
sa�onseinheit der IPU und der leitenden Tä�gkeit in wirtscha�lich tä�gen Unternehmungen (u. a. im 
Fall von Ausgründungen) zu achten. 

4 Wissenscha�liches Fehlverhalten 
Aus diesen grundsätzlichen Regeln des wissenscha�lichen Arbeitens (3.1.-3.13.) ergibt sich folgendes Ver-
ständnis wissenscha�lichen Fehlverhaltens: 

Wissenscha�liches Fehlverhalten liegt vor, wenn in einem wissenscha�serheblichen Zusammenhang be-
wusst oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geis�ges Eigentum anderer verletzt oder auf 
andere Weise deren Forschungstä�gkeit beeinträch�gt wird. Auch wenn die Umstände des Einzelfalls aus-
schlaggebend sind, ist wissenscha�liches Fehlverhalten grundsätzlich zu unterlassen, zu vermeiden und 
dort, wo es au�rit, zu ahnden. Darauf verpflichten sich alle Mitglieder der IPU. 

Als möglicherweise schwerwiegendes persönliches Fehlverhalten kommen insbesondere in Be-
tracht: 

4.1 Falschangaben 
• das Erfinden von Daten, 

• das Verfälschen von Daten, zum Beispiel durch Auswählen und Zurückweisen unerwünschter Ergeb-
nisse, ohne dies offenzulegen, durch Manipula�on einer Darstellung oder Abbildung, 

• unrich�ge Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag (einschließlich Falschan-
gaben zu Publika�onsorganen und zu in Druck befindlichen Veröffentlichungen). 

4.2 Verletzung geis�gen Eigentums 
in Bezug auf ein von einem bzw. einer anderen geschaffenes, urheberrechtlich geschütztes Werk oder von 
anderen stammenden wesentlichen wissenscha�lichen Erkenntnissen, Hypothesen, Lehren oder For-
schungsansätze: 

• die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorscha� (Plagiat), 

• die Anmaßung oder unbegründete Akzeptanz wissenscha�licher Autor- oder Mitautorscha� (z. B. sog. 
„Ehrenautorscha�“), 
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• die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen anderer, insbesondere als Gutachtende (Ideen-
diebstahl), 

• die Verfälschung des Inhalts, 

• die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber Driten, solange das 
Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht 
sind. 

4.3 Inanspruchnahme der (Mit-)Autorenscha� ohne Einverständnis der Beteiligten 

4.4 Sabotage von Forschungstä�gkeit, 
einschließlich des Beschädigens, Zerstörens oder Manipulierens von Versuchsanordnungen, Geräten, Un-
terlagen, Hardware, So�ware, Chemikalien oder sons�gen Gegenständen, die andere zur Durchführung 
eines Experiments benö�gen. 

4.5 Besei�gung von Primärdaten, 
insofern damit gegen gesetzliche Bes�mmungen oder disziplinbezogen anerkannte Grundsätze wissen-
scha�licher Arbeit verstoßen wird (3.10.). 

 
Die Mitverantwortung für ein Fehlverhalten anderer kann sich unter anderem ergeben aus: 
• ak�ver Beteiligung am Fehlverhalten anderer, 

• Mitwissen um Fälschungen durch andere, 

• Mitautorscha� an fälschungsbeha�eten Veröffentlichungen, 

• grobe Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. 

5 Die zur Überwachung der Einhaltung der Regeln guter wissen-
scha�licher Praxis an der IPU berufenen Personen und Instanzen 

5.1 Allgemeine Verfahrensgrundsätze 
Alle Mitglieder der IPU sind angehalten, bei einem Verdacht von wissenscha�lichem Fehlverhalten unver-
züglich und unter Darlegung von Gründen/Hinweisen die entsprechenden Stellen der Universität über die 
Verdachtsmomente zu informieren. Hierfür stehen in der IPU sowohl eine Ombudsperson (ombudsper-
son.gwp@ipu-berlin.de) für den Umgang mit wissenscha�lichem Fehlverhalten und ihre Stellvertretung 
als auch die Kommission zum Umgang mit wissenscha�lichem Fehlverhalten  
(kommission.gwp@ipu-berlin.de) zur Verfügung. 

5.2 Von den Vorwürfen Betroffene 
Die Untersuchung von Vorwürfen wissenscha�lichen Fehlverhaltens erfolgt im konkreten Verdachtsfall 
ausdrücklich unter Beachtung der Vertraulichkeit und des Grundgedankens der Unschuldsvermutung. Die 
untersuchende Stelle trägt dem Grundgedanken der Unschuldsvermutung gegenüber dem oder der Be-
troffenen in jedem Verfahrensstadium im Rahmen einer einzelfallbezogenen Abwägung Rechnung. Dem 
bzw. der von den Vorwürfen Betroffenen dürfen grundsätzlich so lange keine Nachteile aus der Überprü-
fung des Verdachts erwachsen, bis ein wissenscha�liches Fehlverhalten förmlich festgestellt wurde. 
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5.3 Hinweisgebende 
(1) Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�ler scheuen sich gelegentlich aus Sorge vor Repressalien, An-

feindung oder Isolierung, ihren Verdacht über wissenscha�liches Fehlverhalten kundzutun. Dem bzw. 
der Hinweisgebenden dürfen aus seinem bzw. ihrem Handeln keine Nachteile erwachsen.  

(2) Als Hinweisgebende im Sinne der hiesigen Regelungen sind Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�ler 
zu betrachten, die einen spezifizierbaren und nachvollziehbaren Hinweis auf mögliches wissenscha�li-
ches Fehlverhaltens im Sinne dieser Satzung geben. 

(3) Die Anzeige des bzw. der Hinweisgebenden muss in gutem Glauben erfolgen. Der bzw. die Hinweisge-
bende muss über objek�ve Anhaltspunkte verfügen, dass möglicherweise gegen Standards guter wis-
senscha�licher Praxis verstoßen wurde. Bewusst unrich�g oder mutwillig erhobene Vorwürfe können 
selbst wissenscha�liches Fehlverhalten begründen. Kann der bzw. die Hinweisgebende die Fakten nicht 
selbst prüfen oder bestehen in Hinsicht auf einen beobachteten Vorgang Unsicherheiten bei der Inter-
preta�on der Leitlinien zur guten wissenscha�lichen Praxis, können und sollten der bzw. die Hinweis-
gebende sich zur Klärung des Verdachts an die Ombudsperson für den Umgang mit wissenscha�lichem 
Fehlverhalten an der IPU oder an das von der DFG eingerichtete Gremium wenden. Die Anzeige darf, – 
insbesondere bei Wissenscha�lerinnen und Wissenscha�lern in der frühen Berufsphase – soweit mög-
lich, nicht zu Verzögerungen während der Qualifizierung des bzw. der Hinweisgebenden führen. Die 
Erstellung von Abschlussarbeiten und Promo�onen darf keine Benachteiligung erfahren; dies gilt 
ebenso für Arbeitsbedingungen sowie mögliche Vertragsverlängerungen. 

(4) Kommt es zu einem Verfahren vor der Kommission zum Umgang mit wissenscha�lichem Fehlverhalten, 
ist der Name des bzw. der Hinweisgebenden vertraulich zu behandeln und nur dann offenzulegen, 
wenn sich der bzw. die Betroffene im Rahmen der Gelegenheit zur Stellungnahme ansonsten nicht 
sachgerecht verteidigen kann oder die Glaubwürdigkeit bzw. die Mo�ve des bzw. der Hinweisgebenden 
zu prüfen sind. Hierdurch sollen repressionsfreies Gehör für Hinweisgebende gewährleistet und die 
Fairness des Verfahrens gesichert werden. 

(5) Anzeigen sind unabhängig von der Person und/oder der Mo�va�on des bzw. der Hinweisgebenden zu 
überprüfen, wenn belastbare und hinreichend konkrete Tatsachen vorgetragen werden.  Auch Anzei-
gen, bei denen der bzw. die Hinweisgebende seinen bzw. ihren Namen nicht nennt (anonyme Anzeige) 
ist nachzugehen. 

(6) Ist der bzw. die Hinweisgebende namentlich bekannt, muss die untersuchende Stelle den Namen ver-
traulich behandeln und darf ihn nicht ohne ein entsprechendes Einverständnis an Drite herausgeben. 
Etwas anderes gilt nur, wenn hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder der bzw. die von den 
Vorwürfen Betroffene sich andernfalls nicht sachgerecht verteidigen kann, weil es hierfür ausnahms-
weise auf die Iden�tät des bzw. der Hinweisgebenden ankommt. Bevor der Name des bzw. der Betref-
fenden offengelegt wird, wird er bzw. sie darüber umgehend in Kenntnis gesetzt; der bzw. die Hinweis-
gebende kann entscheiden, ob er bzw. sie die Anzeige – bei abzusehender Offenlegung des Namens – 
zurückzieht. Einschränkungen erfährt die Vertraulichkeit des Verfahrens, wenn sich der bzw. die Hin-
weisgebende selbst mit dem Verdacht an die Öffentlichkeit wendet. Über eine solche Einschränkung 
entscheidet die untersuchende Stelle im Einzelfall. In die Entscheidung der Universitätsleitung, ob, 
wann und in welcher Form die Öffentlichkeit informiert wird, ist die Kommission zum Umgang mit wis-
senscha�lichem Fehlverhalten einzubeziehen. 
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(7) Der bzw. die Hinweisgebende ist auch im Fall eines nicht erwiesenen wissenscha�lichen Fehlverhaltens 
zu schützen, sofern die Anzeige der Vorwürfe nicht nachweislich wider besseres Wissen erfolgt ist. 

5.4 Ombudsperson für den Umgang mit wissenscha�lichem Fehlverhalten 
Zur Beratung in Konflik�ällen in Fragen guter wissenscha�licher Praxis sind an der IPU eine neutrale, qua-
lifizierte und persönlich integre Ombudsperson mit Leitungserfahrung sowie eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter (für den Fall der Besorgnis der Befangenheit oder der Verhinderung) zu bestellen. Beide dür-
fen nicht zeitgleich ak�ves Mitglied eines zentralen Leitungsgremiums der IPU sein. Sie erhalten die not-
wendige Unterstützung bei ihrer Arbeit und werden ggf. von anderen Aufgaben entlastet. 

5.4.1 Aufgaben und Stellung der Ombudsperson 
Wer mit konkreten Umständen konfron�ert wird, die einen Verstoß gegen die Regeln guter wissenscha�-
licher Praxis oder einen Verdacht auf wissenscha�liches Fehlverhalten begründen könnten, erhält an der 
IPU, ohne Nachteile für die eigene Person oder die eigene Arbeitsgruppe befürchten zu müssen, eine Mög-
lichkeit , sich darüber unter Wahrung strikter Vertraulichkeit mit einer neutralen und qualifizierten Person 
– i. d. R. die Ombudsperson – austauschen zu können, die ggfs. zur lösungsorien�erten Konfliktvermitlung 
beitragen kann. 

Die Ombudsperson steht deshalb als Vertrauensperson unmitelbar in allen Fragen guter wissenscha�li-
cher Praxis und bei Verdacht auf wissenscha�liches Fehlverhalten zur Verfügung (ombudsper-
son.gwp@ipu-berlin.de). Die Ins�tu�on der Ombudsperson dient auch dazu, mögliche Konfliktsitua�o-
nen, die gerade bei Nachwuchswissenscha�lerinnen und Nachwuchswissenscha�lern auch aus dem Wi-
derspruch zwischen der Loyalität zu ihren Vorgesetzten oder einer Arbeitsgruppe und der Verpflichtung 
zu wissenscha�lich korrektem Verhalten erwachsen können, zu lösen. Daher klären Ombudspersonen die 
Mitglieder insbesondere darüber auf, dass begründetes Hinweisgeben (5.3.(2)) keine Denunzia�on bzw. 
gruppenschädliches Verhalten ist, sondern einen notwendigen Schrit angesichts des Verdachts der Ver-
letzung forschungsethischer Prinzipien darstellt. Nicht Hinweisgebende, die einen berech�gten Verdacht 
äußern, schaden den Kollegen bzw. Kolleginnen oder der Forschungseinrichtung, sondern der Wissen-
scha�ler bzw. die Wissenscha�lerin, der bzw. die das Fehlverhalten begeht. 

Die Ombudsperson bzw. ihre Stellvertretung haben Informa�onen über mögliches Fehlverhalten, die 
ihnen zur Kenntnis gebracht werden, vertraulich zu behandeln. Sie sind gegenüber der Leitung der be-
troffenen Organisa�onseinheit (z. B. der Professur oder der Serviceeinheit) nicht verpflichtet, diese Infor-
ma�onen offenzulegen. In Konfliktsitua�onen haben die Ombudsperson bzw. ihre Stellvertretung jedoch 
die Möglichkeit, ein Gespräch mit dem bzw. der Verdäch�gten oder mit der Leitung der betroffenen Orga-
nisa�onseinheit anzuregen. 

Alterna�v steht es den Mitgliedern der IPU frei, sich stat an die Ombudsperson auch an das überregional 
tä�ge, unabhängige Gremium „Ombudsman für die Wissenscha�“ der DFG zu wenden (Wahlrecht). 

5.4.2 Bestellung und Amtszeit der Ombudspersonen 
Die Ombudsperson sowie ihre Stellvertretung werden für die Dauer von fünf Jahren auf Vorschlag des 
Präsidenten bzw. der Präsiden�n durch den Akademischen Senat aus dem Kreis der professoralen Mitglie-
der der IPU bestellt. Eine einmalige Wiederbestellung ist möglich, wobei sowohl eine Amtszeit als Om-
budsperson als auch eine Amtszeit als Stellvertretung zu berücksich�gen sind. Die Ombudsperson soll der 
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Universitätsleitung über ihre Arbeit einmal jährlich berichten, ggf. in anonymisierter Form. Im Fall der Be-
fangenheit oder Verhinderung wird die Ombudsperson durch ihre Stellvertretung vertreten. Die Ombuds-
person wird an der IPU in geeigneter Form namentlich bekannt gemacht. 

5.5 Kommission zum Umgang mit wissenscha�lichem Fehlverhalten 
Zur Untersuchung von Verdachtsfällen auf wissenscha�liches Fehlverhalten an der IPU ist eine Kommis-
sion zum Umgang mit wissenscha�lichem Fehlverhalten zu bestellen. Die Kommission hat eine Geschä�s-
führung, die unter der Adresse kommission.gwp@ipu-berlin.de kontak�ert werden kann. 

5.5.1 Aufgaben und Stellung der Kommission zum Umgang mit wissenscha�lichem Fehlverhalten 
Die Kommission ist für die Untersuchung jeglicher Umstände zuständig, die konkretes wissenscha�liches 
Fehlverhalten durch ein Mitglied der IPU vermuten lässt. Die Zuständigkeit der Kommission ist auch dann 
gegeben, wenn das Mitglied zwischenzeitlich ausgeschieden ist, das mögliche Fehlverhalten aber in die 
Zeit seiner bzw. ihrer Tä�gkeit an der IPU fällt. 

Die Kommission zum Umgang mit wissenscha�lichem Fehlverhalten kann von den Ombudspersonen so-
wie von jedem oder jeder Angehörigen der Universität bei Vorliegen von konkreten, objek�ven Verdachts-
momenten für wissenscha�liches Fehlverhalten angerufen werden. Die Anrufung hat in Tex�orm an die 
Geschä�sführung der Kommission zu erfolgen (kommission.gwp@ipu-berlin.de). 

In geeigneten Fällen kann der bzw. die Vorsitzende der Kommission zum Umgang mit wissenscha�lichem 
Fehlverhalten anregen, dass sich die hinweisgebende Person zunächst an die Ombudsperson der IPU (5. 
1. und 4.) wendet. Im Falle des Verdachts eines besonders schwerwiegenden wissenscha�lichen Fehlver-
haltens (3.) soll die Ombudspersonen diesen Fall der Kommission unverzüglich miteilen. 

Die Kommission tagt in nichtöffentlicher Sitzung. In geeigneten Fällen kann der bzw. die Vorsitzende der 
Kommission auch die Beschlussfassung im Umlaufverfahren in elektronischer Form veranlassen. Bis zum 
Nachweis eines wissenscha�lichen Fehlverhaltens werden die Angaben über die Beteiligten des Verfah-
rens und die bisherigen Erkenntnisse vertraulich behandelt. Dem bzw. der von den Vorwürfen Betroffenen 
sowie dem bzw. der Hinweisgebenden ist in jeder Phase des Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Kommissionsmitglieder, bei denen der Anschein der Befangenheit besteht, nehmen an der Be-
ratung und Abs�mmung eines konkreten Einzelfalls nicht teil. Über die Frage der Befangenheit entscheidet 
die Kommission nach Hinweis auf die möglicherweise eine Befangenheit begründenden Umstände unter 
Ausschluss des betroffenen Kommissionsmitglieds. Das Verfahren der Kommission ersetzt nicht andere 
gesetzlich oder satzungsrechtlich geregelte Verfahren (z. B. ordnungsrechtliche Verfahren der Hochschule, 
Disziplinarverfahren, arbeitsgerichtliche Verfahren, Strafverfahren). 

5.5.2 Bestellung und Amtszeit der Mitglieder der Kommission zum Umgang mit wissenscha�lichem 
Fehlverhalten 

Der Kommission zum Umgang mit wissenscha�lichem Fehlverhalten gehören fünf Mitglieder (darunter 
drei Mitglieder aus der Gruppe der Professoren und Professorinnen) an. Die Zusammensetzung der Kom-
mission soll die Breite des Fächerspektrums an der IPU abdecken. Für jede Mitgliedergruppe wird eine 
Stellvertretung aus derselben Mitgliedergruppe benannt, die im Fall von Befangenheit oder Verhinderung 
das betreffende Kommissionsmitglied ersetzt. 

mailto:kommission.gwp@ipu-berlin.de
mailto:kommission.gwp@ipu-berlin.de
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Die Kommissionsmitglieder sowie deren Stellvertretungen werden auf Vorschlag des Präsidenten bzw. der 
Präsiden�n für die Dauer von drei Jahren durch den Akademischen Senat bestellt; die Wiederbestellung 
für eine zweite Amtszeit ist möglich. 

Die Kommission koop�ert bei Bedarf für den Einzelfall ein weiteres Mitglied aus dem vom Fehlverhaltens-
verdacht betroffenen Fachgebiet, sofern dieses Fachgebiet nicht bereits über die Mitglieder der Kommis-
sion repräsen�ert ist. Das koop�erte Mitglied erhält jedoch kein S�mmrecht und nimmt nur in beratender 
Funk�on an den Sitzungen der Kommission teil. 

Die Kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens drei s�mmberech�gte Mitglieder anwesend sind. 
Entscheidungen der Kommission erfordern eine einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Die Kom-
mission wählt aus ihrer Mite einen Vorsitzenden bzw. eine Vorsitzende. Über die Sitzungen der Kommis-
sion sind Protokolle zu fer�gen, die das wesentliche Ergebnis der Sitzungen festhalten. 

6 Verfahren bei einem Verdacht auf wissenscha�liches Fehlverhalten 

6.1 Entscheidung der Kommission über Aufnahme und weiteren Fortgang des Verfahrens  
Nach der Anrufung mit dem Hinweis auf einen Anfangsverdacht für wissenscha�liches Fehlverhalten (5.5. 
(1)) prü� die Kommission zum Umgang mit wissenscha�lichem Fehlverhalten unverzüglich, ob ein Verfah-
ren aufgenommen wird.  

Nach Vorlage des Vorgangs prü� die Kommission zunächst auf der Grundlage der eingereichten Unterla-
gen und der sonst bekannten Fakten, ob ein hinreichender Verdacht für das Vorliegen wissenscha�lichen 
Fehlverhaltens tatsächlich gegeben sein könnte, wenn die behaupteten Tatsachen, die das wissenscha�li-
che Fehlverhalten belegen sollen, mit den der Kommission zur Verfügung stehenden Au�lärungsmiteln 
(6.3.) nachgewiesen werden können. Sie entscheidet im Regelfall in mündlicher Sitzung (5.5.(1)); in geeig-
neten Fällen (z. B. auch bei besonderer Eilbedür�igkeit) kann der bzw. die Vorsitzende ein schri�liches 
Umlaufverfahren einleiten. 

Sofern die Kommission zu dem Ergebnis gelangt, dass ein hinreichender Verdacht auf wissenscha�liches 
Fehlverhalten vorliegt, beschließt die Kommission die Eröffnung des Verfahrens (6.3.). Der Beschluss ist 
aktenkundig zu machen. 

Bis zum Abschluss des Verfahrens vor der Kommission zum Umgang mit wissenscha�lichem Fehlverhalten 
sind parallel anhängige Verfahren auf Ins�tuts- oder Fachbereichsebene in derselben Angelegenheit aus-
zusetzen. Sollte in derselben Angelegenheit ein Verfahren bei der Deutschen Forschungsgemeinscha� 
(DFG) oder anderen außeruniversitären Ins�tu�onen anhängig sein, ist das Verfahren vor der Kommission 
nach Abs�mmung mit der DFG bzw. der anderen außeruniversitären Ins�tu�onen im Zweifel auszusetzen. 

Die Universität trägt dafür Sorge, dass das gesamte Verfahren möglichst zeitnah durchgeführt wird und bis 
zu seinem Abschluss Vertraulichkeit gewahrt wird. Sie unternimmt die erforderlichen Schrite, um jeden 
Verfahrensabschnit innerhalb eines angemessenen Zeitraums abzuschließen. 
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6.2 Verfahren vor der Kommission zur Au�lärung eines hinreichenden Verdachts auf wis-
senscha�liches Fehlverhalten 

Nach Eröffnung des Verfahrens vor der Kommission wird dem bzw. der vom Verdacht des Fehlverhaltens 
Betroffenen von der Kommission Gelegenheit zur Stellungnahme unter Nennung der belastenden Tatsa-
chen und Beweismitel gegeben. Dem bzw. der Betroffenen ist für die Stellungnahme eine angemessene 
Frist von maximal einem Monat zu setzen. 

Nach Eingang der Stellungnahme des bzw. der Betroffenen oder nach Verstreichen der gesetzten Frist tri� 
die Kommission unverzüglich eine Entscheidung darüber, ob und welche weiteren Au�lärungsmaßnah-
men erforderlich sind. Der bzw. die vom Fehlverhaltensverdacht Betroffene ist auf seinen bzw. ihren 
Wunsch vor der Kommission mündlich anzuhören; dazu kann der Betreffende eine Person des persönli-
chen Vertrauens als Beistand hinzuziehen. Dies gilt auch für sons�ge anzuhörende Personen wie die an-
zeigende Person, Zeugen oder weitere Betroffene. 

Sind die weiteren Au�lärungsmaßnahmen abgeschlossen oder sind solche nicht geboten, entscheidet die 
Kommission in freier Würdigung der von ihr erhobenen Beweise darüber, ob ein wissenscha�liches Fehl-
verhalten vorliegt oder ob das Verfahren eingestellt werden kann, weil nach Auffassung der Kommission 
kein wissenscha�liches Fehlverhaltens vorliegt oder es als geringfügig anzusehen ist. Die wesentlichen 
Gründe der Entscheidung sind dem oder der Betroffenen sowie der hinweisgebenden Person mitzuteilen. 

Eine Einstellung wegen Geringfügigkeit kommt insbesondere dann in Betracht, wenn ein nur minder 
schweres wissenscha�liches Fehlverhalten festgestellt wird und der bzw. die Betroffene zur Au�lärung 
beigetragen hat, ggf. selbst eine Maßnahme zur Wiedergutmachung durchgeführt bzw. Maßnahmen zur 
Behebung eingetretener Schäden bereits ergriffen hat. 

Kommt eine Einstellung des Verfahrens nicht in Betracht, stellt die Kommission das Vorliegen eines (gege-
benenfalls nach den in 4. genannten Kriterien schweren) wissenscha�lichen Fehlverhaltens schri�lich in 
einer zu begründenden Entscheidung fest. Vor der abschließenden Entscheidung über die zu treffenden 
Maßnahmen (6.4.) ist der bzw. die Betroffene zu unterrichten. Ihm bzw. ihr soll nochmals die Möglichkeit 
zur Stellungnahme in einer angemessenen Frist von maximal einem Monat eingeräumt werden. 

Auf Verlangen des bzw. der Betroffenen bzw. seines oder ihres Bevollmäch�gten ist ihm bzw. ihr Aktenein-
sicht zu gewähren, soweit die Kenntnis der Akten zur Geltendmachung oder Verteidigung der rechtlichen 
Interessen des bzw. der Betroffenen erforderlich ist. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Angabe der 
anzeigenden Person, wenn dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der IPU beeinträch�gt 
würde oder soweit dies nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach geheim gehalten werden muss. Im 
Übrigen gelten im Hinblick auf die Bekanntgabe des Namens von Hinweisgebenden die in 5.3. enthaltenen 
Regelungen. 

6.3 Maßnahmen zur Sank�onierung wissenscha�lichen Fehlverhaltens an der IPU 
Die Kommission kann je nach Art und Schwere des festgestellten Fehlverhaltens insbesondere eine oder 
mehrere der folgenden Maßnahmen beschließen: 
(1) Eine schri�liche Rüge des bzw. der Betroffenen durch die Kommission, die in der Regel auch der Orga-

nisa�onseinheit, der der bzw. die Betroffene angehört, zur Kenntnis zu bringen ist. 

(2) Die Empfehlung von Maßnahmen gegenüber der Universitätsleitung oder gegenüber Driten. 
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Dazu zählen insbesondere 

• die schri�liche Aufforderung an den Betroffenen bzw. die Betroffene, eine Veröffentlichung zurück-
zuziehen oder falsche Daten zu berich�gen (insbesondere durch Veröffentlichung eines Erratums) 
oder den Hinweis auf die unterlassene Nennung von Mitautorinnen und Mitautoren nunmehr in 
geeigneter Weise aufzunehmen, die Rücknahme von inneruniversitären Förderentscheidungen (ins-
besondere der Rückruf von durch universitäre Stellen bewilligten Miteln), 

• die Unterrichtung der Universitätsleitung mit dem Hinweis auf die Prüfung der Notwendigkeit der 
Aberkennung bzw. Entzugs akademischer Titel und Grade sowie 

• die Unterrichtung eventueller Dritmitelgeber. 

• Das abschließende Ergebnis der Kommission ist mit den wesentlichen Gründen dem bzw. der Be-
troffenen, der zuständigen Organisa�onseinheit, der Universitätsleitung sowie auf Verlangen der 
hinweisgebenden Person und sons�gen Personen oder Ins�tu�onen (insbesondere wissenscha�li-
chen Publika�onsorganen oder Einrichtungen des Wissenscha�sbetriebs), die ein begründetes In-
teresse an der Entscheidung haben können, mitzuteilen. 

6.4 Schlussbes�mmungen zum Umgang mit wissenscha�lichem Fehlverhalten 
Die Entscheidung der Kommission ist im Hinblick auf die Feststellung des Vorliegens oder Nichtvorliegens 
wissenscha�lichen Fehlverhaltens für die IPU abschließend.  

Im Hinblick auf die nachfolgenden Maßnahmen spricht die Kommission – mit Ausnahme der Rüge (6.4.(1)) 
– Empfehlungen aus. Die Universitätsleitung bzw. die betroffene Organisa�onseinheit setzen die Empfeh-
lung der Kommission im Rahmen ihres Ermessens im Hinblick auf die Art der zu treffenden Maßnahmen 
unverzüglich um. Sie informieren die Kommission ebenso unverzüglich im Rahmen des rechtlich Zulässigen 
über die Art der getroffenen Maßnahme und über den Zeitpunkt ihrer Umsetzung. 

Für den Fall, dass eine Maßnahme empfohlen wird, für die ein eigenes rechtsförmliches Verfahren vorge-
sehen ist, wie etwa im Fall eines Titelentzugs, werden zur Durchführung des Verfahrens die erforderlichen 
Unterlagen aus dem Verfahren von der Kommission (6.1. – 4.) zur Verfügung gestellt. 

Über die Veröffentlichung der Entscheidung der Kommission zum Umgang mit wissenscha�lichem Fehl-
verhalten entscheidet bei Vorliegen eines berech�gten öffentlichen Interesses im Einzelfall der Präsident 
bzw. die Präsiden�n nach Anhörung der Kommission. 
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